
 
   

Markt Schneeberg 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 Am Freitag, 14.12.2012, um 19:00 Uhr  
 findet im Rathaus Schneeberg  
 eine Sitzung des Gemeinderates mit folgender Tagesordnung statt.  
 
1   Nichtöffentliche Sitzung (Beginn 18:30 Uhr)  
   

2   Bauplan von Christoph Bäuerlein, Urbanusweg 36, 63936 Schneeberg - Neubau 
Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung und Doppelgarage, Fl.Nr. 1790/22 

 

  

3   Aufhebung der Bestellung des Standesbeamten für den Standesamtsbezirk 
Schneeberg 

 

  

4   Ernennung von Bürgermeister Erich Kuhn zum Eheschließungsstandesbeamten des 
Marktes Schneeberg im Standesamtsbezirk Amorbach/Bayerischer Odenwald 

 

  

5   Informationen - Anregungen - Anfragen  
  

5.1   Volksbegehren "Nein zu Studienbeiträgen in Bayern"  
  

5.2   Bürgerfragestunde  
  

 6   Abschlussbericht des Bürgermeisters für das Jahr 2012  
  

 

Einladung zur Waldweihnacht 
Am 16.12.2012, ab 11 Uhr, findet am Schützenhaus Schneeberg eine Waldweihnacht statt. Ab 
13.00 Uhr fährt ein Pendelbus ab dem Kindergarten Schneeberg. Um 15.00 Uhr kommt der 
Nikolaus. Genießen sie ein paar stimmungsvolle Stunden beim Schützenverein Schneeberg. 
 

Verschiebung des Abfuhrplanes 
Die Müllabfuhr verschiebt sich infolge der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels für die 
blaue und braune Tonne auf Montag, den 24. Dezember 2012 und für die graue Tonne auf 
Mittwoch, den 02. Januar 2013. 
 

Rathaus – Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung 
Das Rathaus ist am Montag, den 24.12.2012, und am Montag, den 31.12.2012, geschlossen. 
Zwischen den Feiertagen können Sie uns zu den normalen Öffnungszeiten erreichen. 
 

Abschluss Jubiläumsjahres am 30.12.2012 
Der Bürgermeister lädt alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich zum Abschluss des 
Jubiläumsjahres am Sonntag, den 30.12.2012, um 10.00 Uhr, zum Festgottesdienst in die 
Wallfahrtskirche ein. Anschließend findet ein Frühschoppen mit den „Schneeberger Musikanten“ 
und ein gemütliches Beisammensein im Dorfwiesenhaus mit Bayerischen Schmankerl statt. 
 
 
angeheftet am 11.12.2012      Schneeberg, den 11.12.2012 
             MARKT SCHNEEBERG 

abgenommen am:          
              (Kuhn) 
                1. Bürgermeister 



   

Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Eintragungsscheinen für das Volksbegehren „Nein zu Studienbeiträgen 
in Bayern“ 
Das Wählerverzeichnis des Marktes Schneeberg für das Volksbegehren „Nein zu Studienbeiträgen 
in Bayern“ (Eintragungsfrist vom 17. Januar 2013 bis 30. Januar 2013) wird am Freitag, den 
28. Dezember 2012 von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus Schneeberg, Amorbacher Straße 1, 
Hauptverwaltung, für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Näheres ist an der Amtstafel 
am Rathaus angeheftet. 
 

Bürgerversammlung am 06. Januar 2013 
Der Markt Schneeberg lädt alle Bürgerinnen und Bürger, sowie alle Interessierten, zur 
Bürgerversammlung am 06. Januar 2012, um 13.00 Uhr, im Dorfwiesenhaus, recht herzlich ein. 
 

Grundsteuer 
Aufgrund § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. S. 965) in der jetzt 
gültigen Fassung wird hiermit die Grundsteuer für das Jahr 2013 in der gleichen Höhe wie im 
Kalenderjahr 2012 festgesetzt, soweit keine anders lautenden schriftlichen Grundsteuerbescheide 
ergehen. Diejenigen Steuerschuldner, die keine Grundsteuerbescheide 2013 erhalten, haben 
somit im Kalenderjahr 2013 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten.  
 

Schneeräumpflicht 
 

Der Markt Schneeberg bittet darum, der Schneeräum- und 
Streupflicht in den kommenden Wintermonaten nachzukommen. 
Gemäß der Verordnung über die Sicherung der Gehbahnen im 
Winter sind die Eigentümer von Grundstücken, die innerhalb der 
geschlossenen Ortslage an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
angrenzen, verpflichtet, bei Schneefall und Winterglätte die an ihr 
Grundstück angrenzenden Gehbahnen auf eigene Kosten in einem 
verkehrssicheren Zustand zu halten. 
Die Eigentümer haben die Gehwege und soweit diese fehlen, einen 
entsprechenden Streifen (1,50 m) auf der Straße, vor dem 
Berufsverkehr (ca. 6.30 Uhr) von Schnee zu räumen und zu streuen. 
Diese Sicherungsmaßnahme ist bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, 
wie es zur Verhütung von Gefahren erforderlich ist. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke auch die 
Haftung für eventuelle Schäden zu tragen haben, die auf eine Vernachlässigung der Räum- und 
Streupflicht zurückzuführen sind. Schnee und Eis sind so abzulagern, dass der Verkehr nicht 
behindert wird. Hydranten und Wassereinläufe sind freizuhalten.  
Um Einhaltung dieser Bestimmungen wird gebeten. 
 

Kalender für 2013 
 

Ein Kalender für 2013 mit Bildern der Fotoausstellung kann 
für 8,00 € in der Gemeindeverwaltung erworben werden. 
 
 
 

angeheftet am 11.12.2012      Schneeberg, den 11.12.2012 
             MARKT SCHNEEBERG 

abgenommen am:          
              (Kuhn) 
                1. Bürgermeister 
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